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Erwägungen

E. 1
Mit Eingabe vom 21. Oktober 2025 führt A.________ Beschwerde in Strafsachen gegen
den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Oktober 2025 betreffend
Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung durch die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis
sowie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich.

Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.

E. 2
Die Vorinstanz legt im angefochtenen Beschluss detailliert dar, aus welchen Gründen sie in
Bezug auf die geltend gemachte Rechtsverweigerungsbeschwerde betreffend die
Oberstaatsanwaltschaft nicht zuständig sei, weil die Beurteilung der vom Beschwerdeführer
initiierten Aufsichtsbeschwerde in die Zuständigkeit der kantonale Justizdirektion falle. Die
Vorinstanz führt weiter aus, weshalb hinsichtlich der vom Beschwerdeführer gerügten
Rechtsverweigerung bzw. Rechtsverzögerung in Bezug auf die Staatsanwaltschaft
Limmattal/Albis keine Rechtsverletzung auszumachen sei. Namentlich hält sie fest, dass
der Beschwerdeführer aufgrund des Ablaufs der von ihm selber gegenüber der
Staatsanwaltschaft angesetzten Beurteilungsfristen nichts zu seinen Gunsten ableiten könne.
Mit dieser Begründung setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander. Stattdessen
schildert er Sachverhaltselemente, die im Zusammenhang mit einem
strassenverkehrsrechtlichen Administrativverfahren zu stehen scheinen, welches
offensichtlich ausserhalb des vorinstanzlichen Streitgegenstands liegt. Die Beschwerde
genügt damit den gesetzlichen Begründungsanforderungen an eine Beschwerde in
Strafsachen offensichtlich nicht (vgl. Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 148
IV 356 E. 2.1, 39 E. 2.3.5; 147 IV 73 E. 4.1.2; 146 IV 297 E. 1.2). Auf sie ist daher im
vereinfachten Verfahren nicht einzutreten ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 3
Bei diesem Verfahrensausgang ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wegen
Aussichtslosigkeit abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Damit wird der Beschwerdeführer
kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Seiner finanziellen Situation ist mit reduzierten
Gerichtskosten Rechnung zu tragen ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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